
Wichtige Bestimmungen in der mobilen Legehennenhaltung  
 Standard:  

Tierschutznutztier-
haltungsverordnung 

+ zusätzlich: 
EU-Öko-Verordnung 

+ zusätzlich:  
Bioland-Richtlinien 

Hennen/ m² nutzbare 
Stallfläche 

9 (einige Stallbaufirmen empfehlen 
jedoch aufgrund der 
Tiergerechtheit 7 Hennen/m²) 

6 6 

Definition für nutzbare 
Stallfläche  

Seitenlänge mindestens 30 cm 
Lichte Höhe mindestens 45 cm 
Gefälle max. 14 % 

  

Scharrfläche  1/3 der Stallgrundfläche mindestens aber 250 cm²; den 
Tieren mind. 2/3 der Helligkeitsphase uneingeschränkt 
zugänglich sein  
 

Die Einstreu ist mind. 
5 cm tief und muss 
trocken, sauber und 
locker gehalten 
werden; 
Bei Ställen mit 
integriertem 
Außenklimabereich 
gilt der Wert von 1/3 
der von den Tieren 
nutzbaren Flächen 
für den 
Stallinnenbereich 
(Warmstall) 

Auslaufklappe  Mind. 35 cm breit; 
Mind. 40 cm hoch; 
Über gesamte Wandlänge verteilt; 
Je 500 Hennen 100 cm an Länge  (= 
0,2 cm/ Henne) 
 

4 m je 100 m² 
Stallfläche (= für 600 
Hennen = 0,67 cm je 
Henne); 
Größe muss der der 
Tiere angepasst sein 

 1 m je 150 Tiere; 
Mind. 50 cm in der 
Breite; 
Mind. 45 cm in der 
Höhe 
 

Nester Einzelnest für max. 7 Hennen von  
35 x 25 cm; 
Bei bis zu 120 Hennen: 
Gruppennest von 1 m² (= 83 cm² je 
Henne) 

In Gruppennestern 120 
cm² je Henne (= 1,44 
m² für 10 Stk.)  

Einzelnest für max. 5 
Hennen; 
Gruppennest von 1 
m² für 80 Hennen 
(=125 cm² je Henne) 

Sitzstangen  Mind. 15 cm je Tier; 
Mindestens 20 cm Wandabstand; 
Mindestens 30 cm Abstand zu 
anderen in derselben Höhe 
befindlichen Stangen 

18 cm /Henne  In Kotgrubenställen 
müssen mind. 1/3 
der Sitzstangen um 
mind. 45 cm erhöht 
sein 

Tageslichteinfall Mind. 3 % der Stallgrundfläche 
müssen als Lichtöffnungen 
vorhanden sein 

 Mind. 5 % der 
Stallgrundfläche 
muss als 
Fensterfläche 
vorhanden sein 

Futtertröge Es dürfen bei Rundtrögen 4 cm und 
bei Längströgen 10 cm Kantenlänge 
je Henne nicht unterschritten 
werden 

  

Tränken Bei Rinnentränken 2,5 cm 
Kantenlänge je Tier; 
Bei Rundtränken 1 cm Kantenlänge 
je Tier; 
bei Nippel-/Bechertränken für bis 
zu 10 Hennen 2 Nippel/Becher, für 
je weitere 10 Hennen 1 weiterer 
Nippel/Becher  

  



 


